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ein eingeborner Arbeiter nom ©erüft unb liegt er fdjmctmcrlcht auf ber
(Straffe, fo rüljrt iifjn niemaitb an, meint nicht einer gleicher Safte gur
Stelle ift. (Sin höherer mürbe tierunreinigt; ein niebriger öerunreinigte
ben Verlebten, unb biefer mill lieber fterben, als fid) einen foldjcn freuet
gefallen laffen. (SB gibt reiche Vrahmanen, bie il)r (Srbgut nie üertaffen,
anbere bie nie eine (Sifenbal)n benutzt haben, um nid)t öerunreinigt gu mer=
ben. Sa Stanguit (^interinbien) mürben 12 Vraï)mattcn megen fdjtoeret
Verbrechen gu langer Scrfertjaft öerurteilt. Sic öerlangten einen bral>ma=
nifdjeit Sod), bamit bie Speife rein fei. Natürlich geftanben ihnen bie (Sng=
länber feinen foldjen. gu; bafjer berhungerten 7 ©efangene freimütig.

®a bei ber bid)ten Veüölferung unb ben burdj bie (Snglänber gefdjaf=
fenen 3Ser!ef)rBüerf)ältniffen „Verunreinigungen" unbertnei'blid) finb, muff
jebe Herfen, bie eine foId)e erfahren hat, bor bem Eintritt in ihr IpaitB
ein reinigeitbeB Vab nehmen. -SOtan ficht baher überall Sachen, ©ümpel,
SBeitjer, ^fühen, in melden häufig üertnefenbe Viere unb ^flangen herum»
fdimimmen, unb in biefe braunjcbmargeit Soften fteigen bie ©laubigen h'»=
unter, um fid) gu reinigen.

(Sdjlufj folgt.)

Bad;barfd?aft0~ über ©aumßriafieln b^r ^ïabî Jug.
îtitgeteilt bon grau S)r. geteilt.

Stuf ber Sud;e nad) Xrad)tenbilbern mad)te midi ber eifrige gorberer
unb ©önner ber I>iftorifd)en Sammlung im Stofhaufe in Qug, iperr Viftor
Sutiger, auf bemalte Vafelit aufmerffam. ©S finb bieB fog. Vad)barfd)aftS=
ober ®aumertafeIn=Vretter bon 22 auf 30 cm ©rüge, bereit Stiel mit
einem Sfufhängelod) bcrfchen ift.

tperr Sutiger ergäl)lte mir bagu auB feiner ©rimterung über Sitte
unb ©ebroud) biefer Vafeln unb öcrfchafftc mir ba§ hanbfdjriftlidje ißro=
tcfotl ber Vadjbarfd)aft gunt Scfjmein. Sd) öerbanfe ihm and) bie beige»
gebenen 3îeprobuïiionen ber Vafeht.

$ie Stabt 3ug mar in 9cad)barfd)aften eingeteilt, b. h. je einige ©äffen
famt einem iplaige bilbeten gufammen eine fleine ©emeiitbe, bie 9îa,dj6ar=
fdfaft, bereit Vemohner gegenseitig pfreub unb Seib teilten, fid) aushalfen
unb in Vot unb Vob unterftühten. ®a§ Stäbtdjen unb feine aUernäcf)fte
Umgebung teilte fid) fomit in ben: SBeinmarft, ben §ifd)inarft, bie 2IIt=
ftabi Dbergafj, bie t'fltftabt llntergafj, bat Sdjiraeinmarft, baB ©orf, bie
Sinben, bie DSmalbSgaffe, bie Vorftäbte: Süffi, Sorengen, St. Vtidiael, Sber»
mpl unb ©immeln.

2Sie bie günfte, fo mürben and) bie 9?adjbarfcf)aften im 17. unb 18.
Sahrl)unbert in ihren Statuten bom 91o,t mit ftarfer fhatib gefd)übt, bafiir
hatten fie aud) ber Stabt gegenüber unb untereinanber allerleii Verpflicf)»
tungen gu erfüllen.

®ie Vad)barfd)aften mufften für bie Veleud)tung ber Straffen, für ben
Unterhalt ber Saternen forgen; aud) bie Vorbogen, bie ?(uSgäitge ber Stabt
unterffanben ihrer ftrengen SCuffidEjt. tpie unb ba mürben gemeinfame
tÇrohnbienfte Perlongt. Sie befaffen ciüe finget!)! ©emeffre, bie gegen ©lit»
gelt benat geliehen mürben, bie fein eigenes befaffen. find) bie Sargtücher

ein eingeborner Arbeiter vom Gerüst und liegt er schwerverletzt auf der
Straße, so rührt ihn niemand au, wenn nicht einer gleicher Kaste zur
Stelle ist. Ein höherer würde verunreinigt; ein niedriger verunreinigte
den Verletzten, und dieser will lieber sterben, als sich einen soläzen Frevel
gefallen lassen. Es gibt reiche Brahmanen, die ihr Erbgut nie verlassen,
andere die nie eine Eiseitbahn benutzt haben, um nicht verunreinigt zu wer-
den. In Rangun (Hinterindien) wurden 12 Brahmanen wegen schwerer
Verbrechen zu langer kerkerhaft verurteilt. Sie verlangten einen brahma-
nischen Koch, damit die Speise rein sei. Natürlich gestanden ihnen die Eng-
länder keinen solchen zu; daher verhungerten 7 Gefangene freiwillig.

Da bei der dichten Bevölkerung und den durch die Engländer geschaf-
fenen Verkchrsverhältnissen „Verunreinigungen" unvermeidlich sind, muß
jede Person, die eine solche erfahren hat, vor dem Eintritt in ihr Hans
ein reinigendes Bad nehmen. Man sieht daher überall Lachen, Tümpel,
Weiher, Pfützen, in welchen häufig verwesende Tiere und Pflanzen herum-
schwimmen, und in diese braunschwarzen Soßen steigen die Gläubigen hin-
unter, um sich zu reinigen.

(Schluß folgt.)

Nachbarschaft^ oder Gaumerlafeln der Stadt Zug.
Mitgeteilt von Frau Dr. I. Heierli.

Auf der Suche nach Trachtenbildern machte mich der eifrige Förderer
und Gönner der historischen Sammlung im Rafthause in Zug, Herr Viktor
Lntiger, aus bemalte Tafeln aufmerksam. Es sind dies sog. Nachbarschafts-
oder Gaumertafeln-Bretter von 22 auf W cm Größe, deren Stiel mit
einem Aufhängeloch versehen ist.

Herr Lutigcr erzählte mir dazu aus seiner Erinnerung über Sitte
und Gebrauch dieser Tafeln nnd verschaffte mir das handschriftliche Pro-
tokoll der Nachbarschaft zum Schwein. Ich verdanke ihm auch die beige-
gebenen Reproduktionen der Tafeln.

Die Stadt Zug war in Nachbarschaften eingeteilt, d. h. je einige Gassen
samt einem Platze bildeten zusammen eine kleine Gemeinde, die Nachbar-
schafft deren Bewohner gegenseitig Freud und Leid teilten, sich aushalfen
und in Not und Tod unterstützten. Das Städtchen und seine allernächste
Umgebung teilte sich somit in den: Weinmarkt, den Fischmarkt, die Alt-
stadt Obergaß, die Altstadt Untergaß, den Schweinmarkt, das Dorf, die
Linden, die Oswaldsgasse, die Vorstädte: Lüssi, Lorenzen, St. Michael, Ober-
wyl und Gimmeln.

Wie die Zünfte, so wurden auch die Nachbarschafteil im 17. und 18.
Jahrhundert in ihren Statuten vom Rat mit starker Hand geschützt, dafür
hatten sie auch der Stadt gegenüber und untereinander allerlei! VerPslich-
tungen zu erfüllen.

Die Nachbarschaften mußten für die Beleuchtung der Straßen, für den
Unterhalt der Laternen sorgen; auch die Torbogen, die Ausgänge der Stadt
unterstanden ihrer strengen Aufsicht. Hie und da wurden gemeinsame
Frohndienste verlangt. Sie besaßen ciüe Anzahl Gewehre, die gegen Ent-
gelt denen geliehen wurden, die kein eigenes besaßen. Auch die Sargtücher



gehörten bor 9?acf)Barjd^aft. 9öenn einer ein tpoy? laufte, Beiratete ober
©ebatter ftanb, jo innr er berpflichtet, bem SadjbarjchaftSjäcfcI ettna? 5»
entrichten.

^

gebe Sachbarfdjaft hatte ihren eigenen befolbetcn ©ädeinteifter. ©ie=

fer bertnajtete bic 91u?gaben unb (Sinnahmen unb hatte orbnung?gemäfe
jebe? gatjr einmal feine Staunen gu einer ^auptDerfammlung eingulabeu,
um Sechenjdjaft abgulegeni 3m gdf)« 1726 tnurbe Don ber Obrigfeit ba?

SSafdjen in ben Käufern Derboten. „Ohne ©nab bei 10 Sfunb Sufee". Sun
hatten bie Sadjba,rfchaften für je ein eigene?, öffentliche? 2ßafd)hau? aufgu=
ïommen. ©ie ©iabt lieferte ihnen hiermit bie Baumaterialien unentgeltlich-
Son nun an bilbete ba? 3Bafchhau§ ftet? ba? ^aupttraïtanbum ber jährlichen
©ipimg. ©ie ftarfe Benützung beêfelben erforberfe be?ho,Ib Diele Scpara=
turen, brauchte Diel ?fuffitf)t nnb brachte'enblofen ärger unb ^Reibereien

gtoifdjen ben Benü^enben. flu? bent SßrototoÜ pm ©djtoeinmarft geht

herDor, bafe eine StöäfdEje am ©amftag um 2 Uhr „eingelegt" tnerben burfte,
bannt bie SBäfche ein bi? gtnei Hage in ber „©echte", ber Sfdjenlauge, liegen
bleiben fönne. 9lm SÜcittoodj mufete biefe SMfcfje fertig fein, bamit um
2 llhr eine neue Sßartie mit bem (Sinlegen beginnen fönne. grembe, b. h.

außerhalb ber SaJhbarfdjaft SBofjnenbe hatten ettna? mehr für Benutzung
gu bcgahlen al? bie Zugehörigen. 9ltn ©übe be? gahrhunbert? burfte tnie=

ber jeher nach Belieben eine Sktjcheinridjtung in feiner Sliuhc ober fonftmo
erftellen. 1845 tnurbe itt ber ©tobt eine ©ampftnäfcherei eingerichtet unb
bie öffentlichen Sßafdfhäufcr tnurben entbehrlich, 1885 gelangte ba? 2Safd)=

hau? gum ©djineinmapft für anbere Ztnede gur Serfteigerung,
_

anbere

muhten abgebrochen tnerben, tneil fie in unliebfamer SBeife bie ©äffen Der=

fpetrien. gür bie Sadjbarfdjaften hatte fich ingtnifchcn ein gonb? ange=

häuft, ©arau? tnaren allerlei Sergnüguitgen entftanben, aber and] Ser=

gabungen ber Derfdtiebenften SCrt. 3- füllte jebe? gabr für bie fp. 91ga=

the ein 9Imt gelefen tnerben. Sei ©cfjühenfeften überreichte man GI)rcn=

gaben. gn ber gaftnacfjt fanb ein SSa?feubalI ftatt, am frummen ®om
ner?tag feierte jebe ©emeinbe ein Sacf)barfchaft?mäbli, too e? befonber?
barauf anfam, tnie manchen „©ifch", b._ h- toie manner ©ang unb tnie

manche „platte", b. h* inic manch« Speifc ferbiert tnurbe, tnobei auch gute
Sßeine feine untergeorbuete Solle fpielten. 91m barauffolgenben ©age

burften bie Buben bie Überrefte aufgehren. 1888 tnurbe bie Serteilung
be? Sadjbarfd)aft?Dermögen? gum ©djtneiti befchloffen unb unter bie Sm
hung?bered]tigtcn berteilt, fotoie einige Sergabungen gu tnohltätigen ,3tnef=
fen gemadtt; bie gähne, ber ©elbbeutel unb ba? Srotofoïï tnurben ber
£)rt?gemeinbebürgerfchaft abgetreten, gebe Sacbbarfchaft hatte ihre eigene

gähne befeffen. ®a? fcb>r inertöolle ©tüd berjenigen gum ©(hinein, eine

auf rohe Seintnanb gemalte SSilbfau mit ihren gungen, au? bem gahre
1477 ftammenb, befifet bie Ijiftorijibe ©ammlung im Sathau?.

Siit ben Sacf)barid)a,ft?tafeln hatte e? folgenbc Setnanbtni?: ©ie Sacfj»

bar=, ©aumen, auch ®äcfitertafeln geheimen, hatten ben gtneef, befannt gu

geben, tnelihe Sacfjbarfcbaft am folgenben ©onm ober geiertag ben „@au=

met" gu halten habe, ©aumen helfet in ber Stunbart: hüten, beauffidp
tigen (ba? $au? gaumen, bie JHnber gaumen). gelneilen am ©amftag
9lbenb tnurbe am Sathau? ober an ber langtet be? Satfchreiber? eine foldje

©afel auêgehângt. ©ie gugenb ftanb bereit, um alSbalb nach Banfe gu rem
nen; benn jebe? inoïïte guerft berfünben, tuen morgen ber ©aumet treffe.

gehörten der Nachbarschaft. Wenn einer ein Hans kaufte, heiratete ober
Gevatter stand, so war er verpflichtet, dein Nachbarschaftssäckel etwas zu
entrichten.

Jede Nachbarschaft hatte ihren eigenen besoldeten säckelmeister. Die-
ser verwaltete die Ausgaben und Einnahmen und hatte ordnungsgemäß
jedes Jahr einmal seine Mannen zu einer Hauptversammlung einzuladen,
um Rechenschaft abznlegenl Im Jahr l72<> wurde von der Obrigkeit das

Waschen in den Häusern verboten. „Ohne Gnad bei 1t) Pfund Buße". Nun
hatten die Nachbarschaften für je ein eigenes, öffentliches Waschhaus aufzu-
kommen. Die Stadt lieferte ihnen hierzu die Banmaterialien unentgeltlich.
Van nun an bildete das Waschhaus stets das Haupttraktandnm der jährlichen
Sitzung. Die starke Benützung desselben erforderte deshalb viele Repara-
turen, brauchte viel Aufsicht und brachte endlosen Ärger und Reibereien
zwischen den Benützendcn. Aus dem Protokoll zum Schweinmarkt geht

hervor, daß eine Wäsche am Samstag um 2 Uhr „eingelegt" werden durfte,
damit die Wäsche ein bis zwei Tage in der „Sechte", der Aschenlauge, liegen
bleiben könne. An? Mittwoch mußte diese Wäsche fertig sein, damit um
2 Uhr eine neue Partie mit dem Einlegen beginnen könne. Fremde, d. h.

außerhalb der Nachbarschaft Wohnende hatten etwas mehr für Benutzung
zu bezahlen als die Zugehörige??. Am Ende des Jahrhunderts durfte wie-
der jeder nach Beliebe?? eine Wascheinrichtung in seiner Küche oder sonstwo

erstellen. 1845 wurde ii? der Stadt eine Dampfwäscherei eingerichtet und
die öffentlichen Waschhäuser wurden entbehrlich, 1885 gelangte das Wasch-

Haus zum Schweinmgrkt für andere Zwecke zur Versteigerung,^ andere

mußten abgebrochen werde??, weil sie in unliebsamer Weise die Gassen ver-
sperrte??. Für die Nachbarschaften hatte sich inzwischen ei?? Fonds ange-
häuft. Daraus waren allerlei Vergnügungen entstanden, aher auch Ver-
gabungen der verschiedensten Art. Z. B. sollte jedes Jahr für die H. Aga-
the ein Amt gelesen werden. Bei Schützenfesten überreichte man Ehre??-

gaben. Ii? der Fastnacht fand ein Maskenball statt, an? krummen Don-
nerstag feierte jede Gemeinde ein Nachbarschaftsmähli, wo es besonders

darauf ankam, wie manchen „Tisch", ch wie mancher Gang und wie
manche „Platte", d. h. wie manche Speise serviert wurde, wobei auch gute
Weine keine untergeordnete Rolle spielten. Am darauffolgenden Tage
durften die Buben die Überreste aufzehren. l888 wurde die Verteilung
des Nachbarschaftsvermögens zum Schwein beschlossen und unter die Nu-
tzungsberechtigten verteilt, sowie einige Vergabungen zu wohltätigen Zwek-
ken gemacht; die Fahne, der Geldbeutel und das Protokoll wurde?? der
Ortsgemeindebürgerschaft abgetreten. Jede Nachbarschaft hatte ihre eigene

Fahne besessen. Das sehr wertvolle Stück derjenigen zum Schwein, eine

aus rohe Leinwand gemalte Wildsau mit ihren Jungen, aus den? Jahre
1477 stammend, besitzt die historische Sammlung im Rathaus.

Mit den Nachbarschaftstafeln hatte es folgende Bewandtnis: Die Nach-

bar-, Gaumer-, auch Wächtcrtafeln geheißen, hatten den Zweck, bekannt zu

geben, welche Nachbarschaft am folgenden Sonn- oder Feiertag den „Gau-
met" zu halten habe. Gaumen heißt in der Mundart: hüten, beaufsich-

tigen (das Haus gaumen, die Kinder gaumen). Jeweilen am àmstag
Abend wurde am Rathaus oder an der Kanzlei des Ratfchreibers eine solche

Tafel ausgehängt. Die Jugend stand bereit, um alsbald nach Hause zu reu-

nen; denn jedes wollte zuerst verkünden, wen morgen der Gaumet treffe.
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Sober mcinnlicfje töetootmer ber begegneten 9?od)barf<f>aft batte bann bie
5ßfiicf)t - fie betraf jetneilen 10—15 Stimmer —, tt>ä£)renb be§ ©otte»=
bienfteë ber St. 3tticf)ael§ïird)e als äöacfjter in ber Stobt gu patrouillieren,
um auf ©iebe unb geuerägefafjr ein fdjarfeê Stupe gu haben. Stuben burf=
ten nur auênaljinstueife eine SOBeile mitlaufen, tuurben bann aber toeg=
gefcfjidft, benn fie brausten nidjt gu toiffen, baf; ben Bannern bc? SBädp

teramtes irgenbmo ein Sctjöpptein loiufte, um bie geit abgufürgeit; bas
flatte iperr Sutiger al§ St no.be gu feinem Seibtnefen fetbft erfahren miiffen.
Sirgte unb Stimmer über 60 Safue toaren Pom ©aumet bifpenfiert. Sßer
unentfcbulbigt auêbtieb, hatte 5 Shilling 33ufgc gu begabten. 3ti§ @nbe
ber 1860iger Satire blieb ber ©aumet aufrecht erhalten. ©ie Sammlung
Sag befifst mehrere gut erEjo.Itene ©aumertafetn. ©ie tlberfcbrift einer
lautet: ©er SBeinmarft 1680. 91m ©iebet bes auf bie ©afet gemalten
Çaufeâ, über ber Sonnenuhr ftetjt : fften. SCnno 1773. ©ie alte ©afel ift
bemnadj nach 87jät)rigem ©ebrauche aufgefrifcbt tporben. Unter ber gen=
fterreifye finb guger SBappen gematt. 58or bem Saufe lagern gaffer.
SBafjrenb ein Stîann mit ber ginnïanne in ben üpänbeu offenbar beut an=
bern bie ©üte bc§ SBeineê preift, gapft ein britter bon bem Safte beê nädj=
ften gaffes in fein ©las ab. ©ie ®etjrfeite ber ©afel ift überfeinrieben : ber
tornmarft. gloifcben ben genftern ber Sängäfeite beê .ftorntjaufed ftetjt
bie Sat)reêgat)I 1680. ©a,runter fdjrieb ber Stiater: ©a§ Äornhaufj, reno=
biert Stnno 1773. ©ie beibeu 3Binbfat)nen auf bem ©acEjc gieren guger
garben, toeifj burdi einen himmelblauen Querftreifen geteilt. Stuf ber
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Jeder männliche Bewohner der bezeichneten Nachbarschaft hatte dann die
Pflicht - fie betraf Zweiten >0—16 Männer —, während des Gottes-
dienftes der St. Michaelskirche als Wächter in der Stadt zu patrouillieren,
nin auf Diebe und Feuersgefahr ein scharfes Auge zu haben. Buben dnrf-
ten nur ausnahmsweise eine Weile mitlaufen, wurden dann aber weg-
geschickt, denn sie brauchten nicht zu wissen, daß den Männern des Wäch-

teramtes irgendwo ein Schöpplein winkte, um die Zeit abzukürzen; das
hatte Herr Listiger als Knabe zu seinem Leidwesen selbst erfahren müssen.
Ärzte und Männer über 6t) Jahre waren vom Gaumet dispensiert. Wer
unentschuldigt ausblieb, hatte 6 Schilling Buße zu bezahlen. Bis Ende
der 1860iger Jahre blieb der Gaumet aufrecht erhalten. Die Sammlung
Zug besitzt mehrere gut erhaltene Gaumertafeln. Die Überschrift einer
lautet: Der Weinmarkt 1686. Am Giebel des auf die Tafel gemalten
Hauses, über der Sonnenuhr steht: Ren. Anno 1773. Die alte Tafel ist
demnach nach 87jährigem Gebrauche aufgefrischt worden. Unter der Fen-
sterreihe sind Zuger Wappen gemalt. Vor dem Hause lagern Fässer.
Während ein Mann mit der Zinnkanne in den Händen offenbar dem an-
dern die Güte des Weines preist, zapft ein dritter bon dem Safte des näch-
sten Faßes in sein Glas ab. Die Kehrseite der Tafel ist überschrieben: der
Kornmarkt. Zwischen den Fenstern der Längsseite des Kornhauses steht
die Jahreszahl 1680. Da,runter schrieb der Maler: Das Kornhauß, reno-
viert Anno 1773. Die beiden Windfahnen aus dem Dache zieren Zuger
Farben, weiß durch einen himmelblauen Querstreifen geteilt. Auf der



242

©äffe ftepen gefüllte ©tiefe mit Saprgaplen unb fötüptemappen begeiepnet;

gmei fÖtänner plaubern gufanunen; ber eine iff mit leinenen fßluberpofen,
blauen (Strümpfen, peller Sapfe mit auf ber Oberfeite längS gefeplipten
Strmeln beïleibet. Slm fpanbgelenï ©pipenbolantê; um ben (pals bie miipU
[(einförmige Traufe, (paare unb Start finb meift. Stuf bie langperabmaW
lenben (paare finb breitträmpige gilgpüte mit fpipfcgeligen köpfen ge=

ftülpt. ®ic Sacfen reiben nur bis an bie (püften. darunter_ pöngen
lange SBeften, fogen. ©afaggen, ioeit auf bie an beit Ihiieen gufanunen»
gebunbenen (ßbuberpofen perab. Sei ber näcpfteu ©afel pat ber fötaler bie
flaute befdprieben: „Sari Sofepp Sped, gemalt 1773; bie neue 1773, Die

alte 1680". (Ston biefem fötaler finben fiep in fßribatbefip päufig gute
gamilicmfßorträte bor). Oben auf biefem Strett lautet bie Snfcprift: ©)ie

Sïnïentnaag. 2>a,ë pier abgebilbete (pauê ift einftöcfig. Unter bem grell»
roten Sacpe lefen mir ebenfalls bie ©aprgapl 1773. 3n Qug mar am Tiem
[tag Sßocpenmarft; bann mar ber untere ©eil biefeS (paufeë gur fpaïïe um»
getoanbelt, mo bie SSutter bertauft mürbe, inbem bie einen galläben an
©triefen in bie .fpöpe gegogen, bie anberen als ©ifdpe perabgelaffen mürben,
a,uf benen bie perrlitp gelben Sfnfenftöcfe gum SSermägen bereit gefteltt mur»
ben. ®ie ©afel geigt, tbie gerabe ein Stauer auf feinem Steif am Striefen

neue pergrt bringt.
"

Stuf ber groffen, boni ©ecfenbalïen perabpängenben
©aage miegt ber beauftragte Stnfenmäger bie Stutter ab unb notiert Den

SurdpfdpnitiêpreiS auf bie amtlicpe fSfafet. fötit gutrautüper ©ebärbe, inbem

er ipr bie $anb auf bie ©cpulter legt, gäplt ein fötann einer SSerfäuferin
(Mb auf ben ©ifdp TSbieS ift eine ©tabttoepter, benn ipre ©aille ift fepr

M
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Gasse stehen gefüllte Säcke mit Jahrzahlen und Mühlewappen bezeichnet;
zwei Männer plaudern zusammen; der eine ist mit leinenen Pluderhosen,
blauen Strümpfen, Heller Jache mit ans der Oberseite längs geschlitzten
Ärmeln bekleidet. Am Handgelenk Spitzenvolants; um den Hals die mühl-
steinförmige Krause. Haare und Bart sind weiß. Auf die langherabwal-
lenden Haare sind breitkrämpige Filzhüte mit spitzkcgeligen .Köpfen ge-

stülpt. Die Jacken reichen nur bis an die Hüften. Darunter hängen
lange Westen, sogen. Gasaggen, weit aus die an den Kmieen zusammen-
gebundenen Pluderhosen herab. Bei der nächsten Tafel hat der Maler die
Kante beschrieben: „Carl Joseph Speck, gemalt 1773; die neue 1773, vie
alte 168V". (Von diesem Maler finden sich in Privatbesitz häufig gute
Familien-Porträte vor). Oben auf diesem Brett lautet die Inschrift: Die
Ankenwaag. Das hier abgebildete Haus ist einstöckig. Unter dem grell-
roten Dache lesen wir ebenfalls die Jahrzahl 1773. In Zug war am Dien-
stag Wochenmarkt; dann war der untere Teil dieses Hauses zur Halle um-
gewandelt, wo die Butter verkauft wurde, indem die einen Falläden an
Stricken in die Höhe gezogen, die anderen als Tische herabgelassen wurden,
a.uf denen die herrlich gelben Ankenstöcke zum Vcrwägen bereit gestellt wur-
den. Die Tafel zeigt, Wie gerade ein Bauer auf seinein Räf am Rücken

neue herzn bringt.
' Auf der großen, vom Deckenbalken herabhängenden

Waage wiegt der beauftragte Änkenwäger die Butter ab und notiert den

Durchschnittspreis auf die amtliche Tafel. Mit zutranstcher Gebärde, indem

er ihr die Hand auf die Schulter legt, zählt ein Mann einer Verkäuferin
Geld auf den Tisch. Dies ist eine Stadttochter, denn ihre Taille ist sehr

7^
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lang, febr gefcbnürt unb auê rotem Oudfe angefertigt. 3u ber Seit toaren
rote Kleiber nod) bei beit Stäbterinnen in ©tobe. Oafg fie eine lebige Oodp
ter tear, erïennt man an bem ^aarpfeil, ber feittoärtä auê bem yopfneft
berauê ftet)t. St)te toeifjeit fbaare ffarecfjen für öap Seitalter be§ SßubernS.
Stoei anbere Figuren finb ©erheiratete, unb fön neu nur Sager grauen
fein, beim fold) eigenartige ®opfbebeifungen toaren nur im Danton 3ug
nur bort bon herrschen unb bürgerlichen, nicht aber bon bäuerlichen grauen
Stnifdjen 1720—1800 getragen toorben. 23i§ girfa 17-10 toäre e§ „uuel)r=
bar" getoefen, toenn Verheiratete mit unbebeaten Obren unb paaren fid)
hätten feben laffen. Oer ®opfpub batte Deshalb eine anfcbnlidfe ©röffe,
uni bcibeS gu betfeit. ©fit ber Qeit änberten fid) bie SCnfidften, ba§ gang
Hein geworbene ©oifii muffte nur .nod) ben ïleinen Qobfribet am hinter»
fopfe beberfen. ©inen guten ©etoei§ Hiefür liefern gerabe biefe Oafeln,
inbem auf ber ebengenannten unb ber folgenben Oafet bie altern grauen
mit großen, bie jüngern mit ïleinen ©oifli abgebilbet finb. gung oerl)ei=
ratete grauen batten geiuagt, fid) über alte Slnfijauungen, toie über gu er=
loartenbc ©uffen, toegen Übertretung ber SSorfdfiriften ber hoben Obrigfeit
bintoeg gu feben.

Sine intereffante (Sammlung foleber Qugercoifli, oont gröfjteit bi§ gum
fleinften, finb im 3tatbau§ in ber bütorifchen Sa.mtnlung auêgefteïït.
Stud) einige ©jemplare im fdftoeigerifchen Sanbeêmufeum geigen bie gang
eigenartige SXrbeit unb gufammenftellung Don fdjtoargen ©änbdfen unb
toeiffen Spihdfen gu einer $opfgierbe.

(Sine grauenfigur mit bem d)arafteriftifd;en cinfeitigeu .Seenfelforu
('ergangener gabrbunberte fenngeichnet fieb alê ©äuerin bitrch beu nur auf
halbe äßabenlänge reidfenben ©oef, rote Strümpfe, toeiffeê lpal§göüer, unb
breiteê, gefticfteS ©ruftiud) au§. (Sin IHeinob hängt an einem ©dnbdjen
auf bie ©ruft herunter, auf bem Stopfe fitet ein fdjmàlranbiqeê, niebrigeê
Sd)tocfeïï)ûtd)cn.

Oie ©üeffeite ber Oafel ber Slnïentoaag geigt ben: gifdjntarft. Oie fDîeu
Ierei geigt ben gifdjbrnnnen ober .fSedjt Por bem 3Birt§baufe gum $ed)t, toie
e§ ber bero,u$hängenbe @<b-ilb mit bem gifd) angeigt. Oer Oorbogen, burd)
ben man ben gifdjer in feinem ©oote auf bem See brausen feben ïann,
fchloff bie ©äffe el)cmal§ gegen ben See ab ittib hatte Oorflügel, um gu
fdjlieffen. gtoifdjen ©or unb ©runnen maltet ber ©icfjmeifter, früher aud)
„Sinner" genannt, feineê SCmteê mit meffen unb geid)nen ber gäffer. Oas
eiferne amtliche gifdpitaff, ba§ am ©runnenbeefett befeftigt toar, bient einem
Sttanne gum gifdfmeffen. Slitf einem gifd) baneben bietet eine ©erfäufetiit
einer Vatrigiertochter Heine gifdje an, toabrfdfeinlid) bie fo beliebten Quger=
röteli. ©ine SRagb trägt eine Kupfergelte boll SSaffer auf bem Kopfe boni
©runnen toeg. ©eitere Oafeln in ber Sammlung in Qug geigen bie ©adu
barfdjaft Sinben mit bem ©aftbauê güm ©djfen; Oorf mit beut Oorfbrun"
uen mit bem Stanbbilb St. ©iïlauê, ©fühle unb Scbmiebe im ^intergrunbe.
Oann bic ©adfbarfdjaft gum Sdjtoeinmarït ober 2'fintSgaffe mit bem fog.
©aarertor, enblid) bie St. Oëtoalbêgaffe mit ber St. OêtoaJbêfirdje.

©ineit grofgen Kontraft gu biefen Oafeln, bie ein gut Stücf Kulturge»
fd)icbte au§ bem 17. gahrlpmbert ergähleit, bilbeit einige Oafeln au§ bem is.
gabrhnnbert, fdftoarge ©retter mit einer bergolbeten gahrgabl. Ourd) ihre
©üebternbeit betoeifett fie, baff alte Sitten unb ©ebräitcbe im Abgehen toareit
unb man ihnen toenig ©etoidjt mehr beilegte.
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lang, sehr geschnürt und aus rotem Tuche angefertigt. Zu der Zeit waren
rote Kleider noch bei den Städterinnen in Mode. Daß sie eine ledige Doch-
ter war, erkennt mau au dein Haarpfeil, der seitwärts aus dem Zopfnest
heraus steht. Ihre weißen Haare sprechen für das Zeitalter des Puderns.
Zwei andere Figuren sind Verheiratete, und können nur Zuger Frauen
sein, denn solch eigenartige Kopfbedeckungen waren nur im Kanton Zug
nur dort von herrischen und bürgerlichen, nicht aber von bäuerlichen Frauen
zwischen 1730—1800 getragen worden. Bis zirka 17-10 wäre es „unehr-
bar" gewesen, wenn Verheiratete mit unbedeckten Ohreil und Haareil sich
hätten sehen lassen. Der Kopfputz hatte deshalb eine ansehnliche Größe,
um beides zu decken. Mit der Zeit änderten sich die Ansichten, das ganz
klein gewordene Coifli mußte nur.noch den kleinen Zopfribel am Hinter-
köpfe bedeckeil. Einen guteil Beweis hiefür liefern gerade diese Tafeln,
indem auf der ebengenannten und der folgenden Tafel die ältern Frauen
mit großen, die jüugern mit kleinen Coifli abgebildet sind. Jnng verhei-
ratete Frauen hatten gewagt, sich über alte Anschauungen, wie über zu er-
wartende Bußen, wegen Übertretung der Vorschriften der hohen Obrigkeit
hinweg zu setzen.

Eine interessante Sammlung solcher Zugercoifli, vom größten bis zum
kleinsten, sind im Rathaus in der historischen Sgmmlung ausgestellt.
Auch einige Exemplare im schweizerischen Landesmuseum zeigen die ganz
eigenartige Arbeit und Zusammenstellung voll schwarzen Bändchen und
weißen Spitzchen zu einer Kopfzierde.

Eine Frauenfigur mit dem charakteristischen einseitigen Henkelkorb
vergangener Jahrhunderte kennzeichnet sich als Bäuerin durch den nur auf
halbe Wadenlänge reichenden Rock, rote Strümpfe, Weißes Halsgoller, und
breites, gesticktes Brusttuch aus. Ein Kleinod hängt an einem Bändchen
auf die Brust herunter, auf dem Kopfe sitzt ein schmalrandiges, niedriges
Schwefelhütchen.

Die Rückseite der Tafel der Ankenwaag zeigt den: Fischmarkt. Die Ma-
lerei zeigt den Fischbrunneu oder Hecht vor dem Wirtshause zum Hecht, wie
es der heraushängende Schild mit dem Fisch anzeigt. Der Torbogen, durch
den man den Fischer in seinem Boote aus dem See draußen sehen kann,
schloß die Gaffe ehemals gegen den See ab und hatte Torflügel, um zu
schließen. Zwischen Tor und Brunnen waltet der Eichmeister, früher auch
„Sinner" genannt, seines Amtes mit messen und zeichnen der Fässer. Das
eiserne amtliche Fischmaß, das am Brunnenbeckcn befestigt war, dient einem
Manne zum Fischmessen. Auf einen? Tisch daneben bietet eine Verkäuferin
einer Patriziertochter kleine Fische an, wahrscheinlich die so beliebten Zuger-
rötcli. Eine Magd trägt eine Knpfergeltc voll Wasser auf dem Kopfe von?
Brunnen weg. Weitere Tafeln in der Sammlung in Zug zeigen die Nach-
barschaft Lindeil mit dein Gasthaus zum Ochsen; Dorf mit dem Dorfbrun'-
neu mit den? Standbild St. Niklaus, Mühle lind Schmiede im Hintergrunde.
Dann die Nachbarschaft zum Schweinmarkt oder Amtsgasse mit dem sog.
Baarertor, endlich die St. Oswaldsgasse mit der St. Oswasdskirche.

Eineil großen Kontrast zu diesen Tafeln, die ein gut Stück Kulturge-
schichte aus den? 17. Jahrhundert erzähle,?, bilden einige Tafeln aus dem 18.
Jahrhundert, schwarze Bretter mit einer vergoldeten Jahrzahl. Durch ihre
Nüchternheit beweisen sie, daß alte Sitten und Gebräuche im Abgehen waren
und man ihnen wenig Gewicht mehr beilegte.
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